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MMIINNDDEESSTTAANNFFOORRDDEERRUUNNGGEENN  AANN  BBEERRIICCHHTTEE  

DDEERR  ÖÖKKOOLLOOGGIISSCCHHEENN  BBAAUUAAUUFFSSIICCHHTT//ÖÖKKOOLLOOGGIISSCCHHEENN  BBAAUUBBEEGGLLEEIITTUUNNGG  

FFÜÜRR  AAUUFFSSTTIIEEGGSSHHIILLFFEENN  UUNNDD  PPIISSTTEENNPPRROOJJEEKKTTEE  

  

 

I. Gliederungsvorschlag: 

1. Deckblatt (vgl. Inhalt unten unter „Betreff“) und Inhaltsverzeichnis 

2. Textteil 

3. Bilddokumentation 

4. Zusammenfassung/Resümee 

5. Anhänge (zB. verwendete Literatur, Begehungsprotokolle, Bauberichte, Nachweis für Pflanzen-  

   und/oder Saatgutbezug bzw. ordnungsgemäße Entsorgung etc.) 

 

II. Vorschlag betreffend inhaltlicher Vorgaben: 

 

Folgende Inhalte sind in einem (End)Bericht der ökologischen Bauaufsicht/Baubegleitung im Hinblick auf 

Projekte für Aufstiegshilfen und Pisten JEDENFALLS aufzunehmen: 

 

BETREFF: 

Ø  Auftraggeber; 

Ø  Aufsichtsperson; 

Ø  Gemeinde; 

Ø  Projektsname; 

Ø  bescheidausstellende Behörde; 

Ø  Anführung des Bescheides mit Datum und Geschäftszahl; 

Ø  Art des Berichtes (Zwischen-, End- oder Jahresbericht). 

 

 

ALLGEMEINE AUSFÜHRUNGEN BZW. EINFÜHRUNG: 

Ø  grundsätzliche Beschreibung des gegenständlichen Vorhabens samt Bescheidinhalten. 
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KERNAUSSAGE: 

Ø  Beantwortung der Frage, ob im Wesentlichen eine bescheid- und projektsgemäße Ausführung erfolgt 

ist. 

Ø  Falls eine vom Projekt oder Bescheid abweichende Ausführung erfolgt ist: Darlegung, ob und wenn ja 

welche Änderungen bzw. Abweichungen (zB. im Hinblick auf Stationen, Kabelgraben, Piste etc.) 

erfolgt sind samt etwaiger fachlicher Begründung. 

 

 

AUSFÜHRUNGEN ZU DEN NEBENBESTIMMUNGEN: 

Ø  Anführung jeder einzelnen Nebenbestimmung samt Aussage, ob diese Nebenbestimmung 

eingehalten wurde, wenn nein, Darlegung der Abweichungen und den Grund für die Abweichung aus 

fachlicher Sicht. 

 

Ø  Verfassung eines Resümees zu den Nebenbestimmungen samt Kernaussage (insbesondere aus 

fachlicher Sicht!) 

 

 

WEITERE AUSFÜHRUNGEN: 

 

Ø  Darlegungen von Abweichungen bzw. Ergänzungen zum genehmigten Vorhaben (z.B. was wurde 

nicht ausgeführt, was wurde abweichend ausgeführt, sowie Aussage, welche fachlichen 

Auswirkungen diese Abweichungen hatten). 

 

Ø  Darstellung der einzelnen Projektsbestandteile (Stationen, Trasse, Piste etc.) hinsichtlich ihrer 

Ausführung, insbesondere aus fachlicher Sicht der ökologischen Bauaufsicht. 

 

Ø  Diese Ausführungen haben jedenfalls positive und negative Aspekte zu berücksichtigen sowie offene 

Forderungen und etwaige Dauervorschreibungen schriftlich sowie etwaig mittels Fotografien zu 

beinhalten. 

 

Ø  Allfällig: Ausführungen zu Bauhilfseinrichtungen, Zwischendepots etc. 

 

ABSCHLIESSENDE AUSFÜHRUNGEN: 

 

Ø  Zusammenfassung bzw. Empfehlung aus Sicht der ökologischen Bauaufsicht/Baubegleitung. 
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